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Karl Ubl
 
Zur Einführung: Verwandtschaft als Ressource sozialer Integration im frühen Mittelalter
 
Verwandtschaft erfüllt in der Geschichtsschreibung zum frühen Mittelalter oft die Funktion eines Passepartouts. In einer Zeit, in der Quellen zu den Hintergründen von Ereignissen dünn gesät sind, dient der Hinweis auf Verwandtschaft oft zur Erklärung von politischen Konstellationen. Diesem Erklärungsmuster liegt die Intuition zugrunde, dass Verwandtschaft dann als universaler Faktor der sozialen Integration fungiert, wenn staatliche Strukturen, ein unabhängiges Rechtssystem und ein funktionierender Marktmechanismus entweder vollständig außer Kraft gesetzt oder zumindest auf ein Minimum sozialer Relevanz reduziert sind. Diese Bedingungen scheint das frühe Mittelalter zu erfüllen. Es ist allgemeiner Konsens der Forschung, dass die Komplexität gesellschaftlicher Ordnungsstrukturen im Übergang von der Antike zum Frühmittelalter abnahm, wenn auch über die regionale Wirkung und die Schnelligkeit des historischen Wandels weiterhin heftig debattiert wird.1 Folglich ist es weit verbreitet, dem frühen Mittelalter eine prinzipielle Überordnung von verwandtschaftlicher Solidarität über die Interessen von Individuen zu unterstellen. Diese These ist meist eng mit entwicklungsgeschichtlichen Modellen verbunden: Entweder es wird dem frühmittelalterlichen Kollektivismus die spätere Entdeckung des Individuums gegenübergestellt; oder es wird die offene, kognatische Struktur der Sippe mit dem agnatisch geordneten und lokal verankerten Adelsgeschlecht der späteren Zeit konfrontiert; oder es wird eine sukzessive Unterwerfung der Verwandtschaft unter herrschaftliche Zwänge postuliert.
 
Die Kritik an solchen entwicklungsgeschichtlichen Modellen ist fast so alt wie diese Modelle selbst. Bereits der Gründungsvater der englischen Rechtsgeschichte Frederic William Maitland widersprach mit Blick auf die angelsächsischen Quellen vehement der These eines germanischen Kollektivismus.2 In der neueren Forschung wird, wie weiter unten zu zeigen sein wird, sowohl an der Konstruktion als auch an der Destruktion solcher Entwicklungsmodelle weitergearbeitet. Die Tagung, deren Beiträge hier abgedruckt werden, griff diese Debatten auf und nahm insbesondere das Beziehungsgeflecht zwischen politischer Herrschaft und der Formation von Verwandtschaft in den Blick, um auf dieser Basis nach den Implikationen für die sprachwissenschaftliche und historische Beschäftigung mit Personennamen zu fragen. Dies bedeutete weitgehend eine Verengung des Fokus auf die Geschichte des Adels bzw. 
der politisch bestimmenden Elite. Als Referenzrahmen diente nicht das „germanische Altertum“, sondern die römische Spätantike:3 Damit wurde der Schwerpunkt bewusst nicht auf die Formulierung eines Entwicklungsmodells gelegt, sondern auf die Pluralität von Verwandtschaft sowie auf die unterschiedlichen Folgen der Transformation der römischen Welt. Die Idee zu dieser Tagung war aus dem Forschungsverbund „Nomen et Gens“ erwachsen, der sich zum Ziel gesetzt hat, eine Prosopographie der kontinentaleuropäischen gentes vom 4. bis zum 8. Jahrhundert zu erarbeiten.4 Dass im Rahmen eines solchen Forschungsprojekts Fragen der verwandtschaftlichen Zugehörigkeit und der namenkundlichen Identifizierung immer wieder thematisiert werden, versteht sich von selbst.
 
In der Einleitung zum Tagungsband soll in einem ersten Abschnitt die Frage nach dem Verhältnis von Verwandtschaft und sozialer Ordnung forschungsgeschichtlich verortet werden. Ein Verständnis der Debatten in der deutschen Mediävistik wird erleichtert, wenn man sich Rechenschaft darüber abgibt, welches Vorverständnis vom frühen Mittelalter dabei auf dem Spiel steht. Bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts vollzog sich die Diskussion in Deutschland vorwiegend fachintern, wie noch an dem Schlüsselwerk von Gerd Althoff über Verwandte, Freunde und Getreue5 zu ersehen ist. Erst mit einer gewissen Verspätung wurden die Fragestellungen und konzeptionellen Verschiebungen in der ethnologischen und sozialwissenschaftlichen Forschung für die Historiographie des frühen Mittelalters fruchtbar gemacht. Im zweiten Abschnitt soll daher nach den Konsequenzen und Ergebnissen gefragt werden, welche diese Rezeption nach sich gezogen hat.
 
1 Verwandtschaft in der deutschen Mittelalterforschung
 
Die Ansicht, Verwandtschaft sei das primäre Mittel der Überwindung von Gewalt und der Herstellung sozialer Ordnung, war der historischen Erforschung früher Gesellschaften von Anfang an in die Wiege gelegt.6 Die Juristen Henry Sumner Maine und Lewis Henry Morgan betrachteten in ihren ethnologischen Pionierstudien Verwandtschaft als die einzige Bindungsform, die bei der Abwesenheit staatlicher Strukturen Zusammenhalt garantieren kann. Die deutsche Geschichtsschreibung zum frühen Mittelalter, an der sich ebenfalls Juristen und Rechtshistoriker maßgeblich beteiligten, vollzog sich während des 19. Jahrhunderts im regen Austausch mit diesen Forschungen . 
Sie ging jedoch von der Prämisse aus, dass der Zustand einer allein auf Verwandtschaft beruhenden Sozialordnung bereits in germanischer Frühzeit überwunden worden war. Es wurde nicht die Priorität von Verwandtschaft und die Absenz von Staat, sondern der durchgehend staatliche Charakter der Germanenreiche vorausgesetzt. Klassischen Ausdruck fand diese Prämisse in der epochalen Verfassungsgeschichte von Georg Waitz.
 
Als führender Repräsentant der bürgerlich-liberalen Geschichtsschreibung zweifelte Waitz nicht am staatlichen Charakter der politischen Organisation im frühen Mittelalter. Angelpunkt seiner Theorie war die „Überzeugung von der Freiheit der germanischen Völker.“7 Freiheit war ihm zufolge in einer Verfassung verankert, die auf der Selbstregierung der Gemeinden und der Wahl von Fürsten und Königen beruhte. Waitz geht zwar auch von einem entwicklungsgeschichtlichen Modell aus, nach dem die staatliche Organisation aus der Familie hervorgeht.8 Er war allerdings der Meinung, dass die Gemeinden und damit eine rudimentäre staatliche Organisation bereits etabliert waren, als die ersten Quellen über die germanische Frühgeschichte berichten. Er folgert daraus: „Alle Verhältnisse des deutschen Lebens beruhen auf den zwei Grundlagen, der Familie und der Gemeinde. Wir fragen nicht wie diese geworden ist, die Geschichte beginnt erst da sie besteht. Nun führen die privatrechtlichen Verhältnisse auf jene zurück, aus dem Wesen der Gemeinde gehen alle Zustände des öffentlichen Lebens und Rechtes hervor; beide stehen aber nicht gesondert neben einander, sondern sind auf das engste verbunden, greifen auf das lebendigste in einander ein.“9
 
Wie dieses Zitat deutlich macht, berührte die Familie also nach Waitz vorwiegend den privaten Bereich. Waitz nennt die Erbschaft und die Vormundschaft als Bereiche, in denen die Familie uneingeschränkt das Sagen gehabt habe. Die Familie betrachtet er nicht als eine Form von Abstammungsgemeinschaft oder Verwandtschaftsverband, sondern als eine Spiegelung der modernen Kleinfamilie, die von rein privatrechtlichem Charakter gewesen sei. Darüber hinaus vermerkt Waitz eine Besonderheit der germanischen Völker, da die Familie auch eine Rolle bei Gericht übernommen habe. Bei der Zahlung des Wergelds, bei der Stellung von Eidhelfern und bei der Bürgschaft vor Gericht griff die frühe deutsche Gerichtsverfassung nach Waitz auf die Familie als Institution zurück.
 
Waitz räumt also der Verwandtschaft durchaus eine große Bedeutung für die germanische Frühzeit ein. Dennoch besteht ihm zufolge kein Zweifel an dem Primat der staatlichen Organisation seit Tacitus. Der Staat wiederum habe nicht auf den Familien 
beruht, sondern auf den bereits fest organisierten Gemeinden, die sowohl in der Heeres- als auch in der Gerichtsverfassung und der Siedlungsorganisation die Entscheidungen getragen hätten. Da er die Gemeinde als genossenschaftlich organisierte Einrichtung betrachtet, trug auch der Staat in den Augen von Waitz einen primär genossenschaftlichen Charakter. Die Familie habe in diesem Rahmen nur eine untergeordnete Stellung gehabt und den Erfordernissen des öffentlichen Rechts weichen müssen: „Der Begriff der Ordnung und des Rechts muss hier stärker gewesen sein als das Band der Familie.“10
 
In seinem Werk von 1844 spricht Waitz noch ausschließlich von „Familie“ und „Verwandtschaft“. In den Jahrzehnten danach fand durch eine intensive germanistische und rechtshistorische Forschung ein fundamentaler Wandel in der Terminologie statt. Historiker orientierten sich an den wieder belebten Begriffen von „Sippe“ und „Magschaft“.11 Im Mittelpunkt des Gelehrtenstreits stand die Frage nach der ursprünglichen Verwandtschaftsgliederung der Germanen sowie die Debatte um das sogenannte „Mutterrecht“.12 Ein monumentaler Beitrag von stupender Gelehrsamkeit sind die in sechs Bänden publizierten Untersuchungen zur Erbenfolge13 von Julius Ficker. Der in Innsbruck tätige Historiker stellte sich dabei die heroische Aufgabe, alle Praktiken der Vererbung im mittelalterlichen Europa nach der stemmatischen Methode auf eine urgermanische Form zurückzuführen. Ohne Rücksicht auf historische Zusammenhänge zog Ficker spanische, deutsche, skandinavische, isländische, fränkische und viele weitere Rechtsquellen heran, um systematisch die Zusammenhänge und Einflüsse der Rechtsbereiche zu untersuchen. Eine Rezeption seines Werkes fand allerdings kaum statt, da sich Ficker für die falsche Seite entschieden hatte: Er sah das Mutterrecht sowie die Ordnung nach Vetternschaften als ursprünglich germanisches Recht an und stieß damit auf breite Ablehnung.
 
Heinrich Brunner konnte Fickers Unterfangen nicht viel abgewinnen,14 aber die Bedeutung von Verwandtschaft bestritt er nicht mehr im selben Ausmaß wie noch Georg Waitz. In seinem Standardwerk zur Deutschen Rechtsgeschichte bekannte er sich unmissverständlich zur Dominanz der verwandtschaftlichen Ordnung in der Frühzeit der Germanen: 


Die gesellschaftliche und die rechtliche Stellung des einzelnen Volksgenossen hatte in germanischer Zeit ihre Wurzeln in dem Kreis der Blutsverwandten, insbesondere in dem Geschlechtsverband, dem er durch seine Geburt angehörte. Die Bedeutung der Blutsverwandtschaft griff so tief 
in das Volks- und Rechtsleben ein, dass der verwandtenlose Mann tatsächlich sich wenig vom rechtlosen unterschieden haben mag.15

 
Anders als Waitz beschränkte Brunner die Funktion der „Sippe“ nicht auf den Bereich des Privatrechts. Er sah in ihr vielmehr das Rückgrat der Siedlungsgemeinschaft, der Heeresorganisation und der Gerichtsverfassung. Gegen Ficker argumentierte Brunner für eine agnatische Struktur der Sippe, die aus den Patriarchen der Hausgemeinschaften bestanden habe und in der Form einer Parentelenordnung16 organisiert gewesen sei. Nur durch die Verwendung des Begriffs „Volksgenossen“ lässt Brunner erahnen, dass auch für ihn diese verwandtschaftliche Ordnung von einer staatlichen Ordnung eingerahmt wurde. Dieser gebührt seiner Meinung nach der Vorrang: „Die Landesgemeinde ist der eigentliche Lebensnerv der germanischen Verfassung.“17
 
An der grundsätzlich eingeschränkten Bedeutung von Verwandtschaft wurde also auch dann nicht gerüttelt, als die rechtsgeschichtliche Forschung mit immer massiverer Gelehrsamkeit die Bedeutung der „Sippe“ hervorhob. Der Grund dafür war die Orientierung an den staatsrechtlichen Begriffen der Gegenwart. Die Abkehr vom Primat des Staates vollzog sich in der deutschen Mittelalterforschung erst nach dem Ersten Weltkrieg.18 Eine Pionierarbeit in diese Richtung waren die adelsgeschichtlichen Forschungen Otto von Dungerns. Sie mündeten in sein vielzitiertes Buch über Adelsherrschaft im Mittelalter,19 in dem er die These von der Kontinuität des Adels zwischen frühem und hohem Mittelalter aufstellte: 


Bis zu Kaiser Heinrich VI. sind in Deutschland durch einen kleinen Kreis von adeligen Familien […] alle Hoheitsrechte verwaltet worden. Die Familien dieses Adelskreises, der vom Niedergang der Karolinger bis Ende des 12. Jahrhunderts bei uns über alle öffentliche Gewalt kraft eigenen angeborenen Rechts gebot, waren untereinander verwandtschaftlich verbunden. Sie bildeten eine Blutsgemeinschaft. […] Der Blutsverband, den sie bildeten, war die natürliche Grundlage einer gleichen öffentlichen Vorzugsstellung.20

 
An einigen Stellen seines Buches suggerierte von Dungern sogar eine noch tiefer wurzelnde Kontinuität dieser Adelsschicht, da er „Karls des Großen vereinheitlichende Verfassung“ nur als einen „wohlgebildeten, aber römisch zugeschnittenen Mantel“ betrachtete, „den das deutsche Volk abgestreift hat, als die Karolinger die Macht verloren, um wieder auf alte eigene Einrichtungen zurückzugreifen.“21
 
 
Dungerns Buch war in erster Linie eine Abrechnung mit der rechtsgeschichtlichen Forschung, insbesondere mit der Vorstellung der ursprünglichen germanischen Freiheit und des staatlichen Charakters des Königtums. Darüber hinaus gab er die Anleitung für ein Forschungsprogramm. Er lehnte die auf Normen und Institutionen fixierte ältere Geschichtsschreibung ab und plädierte für eine Rekonstruktion des Adels anhand von Zeugenlisten und anderem urkundlichen Material. Damit trug er wesentlich zur Herausbildung der genealogisch-besitzgeschichtlichen Methode bei, welche die Regeln der Namensgebung mit einer Analyse der Weitergabe von Grundbesitz kombinierte, um die Kontinuität der Adelsherrschaft unter Beweis zu stellen. In der zu dieser Zeit aufkommenden Landesgeschichte wurde diese Methode zur Vollendung gebracht.22 Josef Sturms Arbeit über „das Haus Preysing“23 markierte 1931 einen ersten Durchbruch.
 
Es wäre aber falsch zu behaupten, dass der Struktur der Verwandtschaft durch das neue Paradigma der Adelsherrschaft automatisch mehr Beachtung geschenkt worden sei. Im Gegenteil, von den wichtigsten Protagonisten dieser sogenannten „Neuen Verfassungsgeschichte“ wurde weniger die horizontale als vielmehr die vertikale Ordnung der Gesellschaft in das Zentrum gestellt. Beispielhaft sei kurz auf das Werk von Walter Schlesinger verwiesen. Mit seinem Buch über die Entstehung der Landesherrschaft24 festigte er gemeinsam mit Otto Brunner die endgültige Abkehr von der bürgerlich-liberalen Geschichtsauffassung des 19. Jahrhunderts. In seinem programmatischen Aufsatz über „Herrschaft und Gefolgschaft“25 lässt er kein Interesse an Verwandtschaft erkennen. Er ordnet die Sippe den genossenschaftlichen Organisationsformen zu und vergleicht sie mit dem Kultverband und der Gemeinde. Den Aufbau von Herrschaft situiert Schlesinger dagegen auf einer anderen Ebene, da die Unterordnung von Freien unter Freie seiner Meinung nach nur durch eine vertikale Beziehung hervorgebracht werden konnte. Dies leistete in den Augen Schlesingers die Gefolgschaft, die während der Völkerwanderung eine neue vertikale Ordnung der Gesellschaft bewirkt habe. „Das ganze Volk“ betrachtete er während des frühen Mittelalters als „gefolgschaftlich organisiert“, ja er postulierte sogar einen „stufenartigen Aufbau von Gefolgschaften“,26 der später zur Hierarchie des Lehnswesens umgebildet worden sei.
 
In der Geschichtsauffassung Schlesingers war folglich Verwandtschaft für den Herrschaftsaufbau nicht von Bedeutung. Das Paradigma der Adelsherrschaft verbannte 
dieses Thema deutlich in die vorgeschichtliche Zeit der Germanen.27 Anders dachte darüber der „Antipode“28 Schlesingers, Gerd Tellenbach. Sein Buch über Königtum und Stämme in der Werdezeit des Deutschen Reiches29 war der Frage nach den Anfängen der deutschen Geschichte gewidmet und überraschte die Forschung durch eine ungewöhnliche These. Der Zusammenhalt des ostfränkischen Reiches, der sich über die Dynastiewechsel von 911 und 919 hinweg manifestiert habe, war nach Tellenbach ein Resultat der engen verwandtschaftlichen Bindung der karolingischen „Reichsaristokratie“. Einer nationalen Motivation der Entstehung Deutschlands war damit der Boden entzogen. Tellenbachs Begriffsbildung war eine durchgehende Erfolgsgeschichte, das Konzept der Reichsaristokratie ist heute aus der Forschung nicht wegzudenken.30 Tellenbach betonte zwar das herrschaftliche Moment bei der Formierung dieser im ganzen Frankenreich tätigen Adelsschicht, da er ihre Entstehung auf den politischen Willen Karls des Großen zurückführt. Die Beziehungen, die dabei entstanden, erwiesen sich jedoch ihm zufolge als dauerhafter ‚Kitt‘ des Frankenreichs in seiner späteren Geschichte: „Eine prosopographische Betrachtung der Karolingerzeit […] wird sich als unentbehrlich erweisen für die Aufhellung der Entstehungsgeschichte des neuen Europa.“31 Die horizontale Organisation des hohen Adels erhält damit eine Bedeutung für die politische Geschichte, die sonst dem Königtum oder der „Gefolgschaft“ zugeschrieben wurde.
 
So sehr Tellenbachs These auch anfangs angefeindet wurde,32 trug sie dennoch bald Früchte. Bereits 1942 griff Theodor Mayer die Anregung auf und beantragte Gelder bei der Forschungsgemeinschaft zur Erstellung einer „Germanischen Prosopographie“. 33 Eine Kooperation mit Tellenbach, wohl dem geistigen Vater des Projekts, war geplant.34 Nach dem Ende des Dritten Reichs, als die universitäre Laufbahn Mayers abrupt beendet wurde, verblieb das Projekt in den Händen Tellenbachs, der daraus während seiner Tätigkeit in Freiburg das erste mediävistische Großprojekt machte.35 Tellenbach war sich der Probleme der Namensidentifikation bewusst und formulierte seine Ziele bescheiden. Das Ziel einer Prosopographie des Frankenreichs hielt er im Jahr 1957 für nicht realisierbar.36 Großer Optimismus verband sich dagegen mit der Aufarbeitung des uferlosen Namensmaterials in den Gedenkbüchern, welches er erstmals 
für die historische Forschung nutzbar machen wollte. Tellenbach sah in ihnen Quellen, „in denen die Art des Verwandtschaftsbewußtseins in der vordynastischen Zeit unmittelbar sichtbar wird.“37
 
Die von Tellenbach in Freiburg angestoßene Forschung zog somit erstmals eine Konsequenz, die in der Hinwendung zum Paradigma der Adelsherrschaft angelegt war. Tellenbach teilte mit Schlesinger die Kritik an der auf den Staat fixierten Historiographie des 19. Jahrhunderts.38 Im Unterschied zu Schlesinger sprach sich Tellenbach aber dafür aus, den Personenverband selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn weder ein Monarch noch Amtsträger die Ordnung der Gesellschaft garantierten, sondern der Adel, dann musste die Frage nach den Mechanismen der Weitergabe von Herrschaft in den adeligen Familien an Bedeutung gewinnen. Tellenbachs Schüler und Mitarbeiter Karl Schmid griff diese Fragestellung auf und thematisierte die interne Organisation des Adels. In seinem Vortrag über „Programmatisches zur Erforschung der mittelalterlichen Personen und Personengruppen“39 legte er ein Frageraster vor, welches – ohne ethnologische Forschung zu zitieren – bereits an ähnliche Diskussionen in den Sozialwissenschaften erinnert.
 
Schmids eigener Beitrag in dieser Debatte ist breit rezipiert worden.40 Sein ursprüngliches Anliegen war kritischer Natur.41 Er stellte die Versuche im Rahmen der genealogisch-besitzgeschichtlichen Methode in Frage, präzise definierte Geschlechter während des frühen Mittelalters zu identifizieren. Diese Versuche, so Schmid, müssten alleine daran scheitern, dass der Adel nicht in Gruppen organisiert gewesen sei, die sich als ein an einem Ort lokalisiertes und durch die Weitergabe in männlicher Verwandtschaft definiertes Geschlecht verstanden hätten. Erst im hohen Mittelalter sei ein Wandel vom kognatischen Verband zum agnatischen, über den Mannesstamm definierten Geschlecht eingetreten. Für die Zeit der Einnamigkeit im frühen Mittelalter postulierte Schmid dagegen eine „weit in die Breite gehende Verwandtschaft“, die sich nicht durch Geschichte, sondern durch Gemeinschaft definiert habe. Das gemeinschaftliche 
Handeln dieser Gruppe habe sich in der Gedenkpraxis niedergeschlagen. In den Einträgen der Gedenkbücher spiegeln sich nämlich nach Schmid „die locker gefügten Sippengemeinschaften“ „rein und unverfälscht“ wider. „Die Struktur dieser Gesellschaftsschicht wird in ihrem natürlichen Dasein sichtbar […]“.42 Schmid folgert daraus: „Die Familie und der Verwandtenkreis bilden die Pfeiler des sozialen Lebens.“43
 
Wie jedoch diese horizontale Sicht der Gesellschaft mit der vertikalen Auffassung Schlesingers in Verbindung gebracht werden könnte, beschäftigte weder Tellenbach noch Schmid. Erst das diese Forschungen zusammenfassende Buch von Schmids Schüler Gerd Althoff über Verwandte, Freunde und Getreue brachte die lang erwartete Synthese. Althoff trieb die staatskritische Einstellung der deutschen Historiographie auf die Spitze. „Das Fehlen staatlicher Strukturen“ wird rundweg für das ganze Mittelalter diagnostiziert.44 Selbst die herrschaftliche Bindung lässt Althoff nur als eine radikal personalisierte Zweierbeziehung, eben als Gefolgschaft, gelten. Königreiche sind somit bloß eine „Summe vieler solcher Zweierbeziehungen zwischen Herrn und Mann.“45 Man würde vor dem Hintergrund dieser reduktionistischen Sicht auf Staatlichkeit und Herrschaft erwarten, dass die Verwandtschaft deutlich aufgewertet wird. Dies ist zum Teil auch richtig. Althoff spricht von Verwandten als „Kernzellen der politischen Willensbildung“46 und bescheinigt der Verwandtschaft eine hohe Bindungskraft: „Verwandtschaftsgruppen hielten wie Pech und Schwefel zusammen.“47 Nicht zufällig setzt das Buch mit den Verwandten ein und befasst sich hierauf mit Freunden und Getreuen.
 
Trotz dieser Lippenbekenntnisse bezeugt Althoffs Buch allerdings eine Abkehr von der Fixierung auf Verwandtschaft als primären Modus der Gruppenbildung, und dies in dreierlei Hinsicht. Erstens lenkte er selbst in seinem Buch über Amicitiae und Pacta48 die Aufmerksamkeit auf Freundschaftsbündnisse als eine andere Form der genossenschaftlich strukturierten Personengruppen. Diesen Bündnissen – und nicht mehr der verwandtschaftlich organisierten Reichsaristokratie – schreibt er das Verdienst zu, die Kontinuität zwischen dem ostfränkischen Reich und dem entstehenden Deutschland gewährleistet zu haben. Zweitens greift Althoff in seinem Buch die Ergebnisse von Otto Gerhard Oexle auf, der die Rolle von kontraktuellen Bindungen wie Gilden und Coniurationes als alternative Formen der Vergesellschaftung zur Geltung 
gebracht hat.49 Dieses Thema bringt ein weiteres Mal die horizontale Organisation der Gesellschaft zum Vorschein. Drittens markiert das letzte Kapitel von Althoffs Buch bereits eine Wendung hin zu Spielregeln und Ritualen als Mechanismen der Stiftung von Ordnung. Beiden Themen widmete Althoff später wegweisende Monographien.50
 
Das Buch über Verwandte, Freunde und Getreue steht somit an einer Wasserscheide. Zum einen resümiert es die Forschungen der sogenannten „Freiburger Schule“. Die Schmid-These über den Wandel von der kognatischen Sippe zum agnatischen Geschlecht wird beherzt verteidigt. Zum anderen relativiert Althoff die Rolle von Verwandtschaft, indem er andere Mechanismen der Herstellung von Ordnung in den Mittelpunkt stellt, die sich zwar an dem Modell der Verwandtschaft orientieren, aber unabhängig von familiärer Zugehörigkeit Verpflichtung generieren. Ausdrücklich warnt er daher vor einer Überwertung der „Sippe“.51 Wenn man Althoffs Buch ebenso als Schlusspunkt einer Forschungstradition betrachten will wie Brunners Deutsche Rechtsgeschichte, überrascht aber vor allem ein Befund: Die normativen Quellen, auf die Brunner in erster Linie seine Sicht des frühen Mittelalters gründete, werden von Althoff gänzlich außer Acht gelassen. Eine Zusammenführung alter und neuer Forschung findet nicht statt. Vielmehr verlässt Althoff nicht die Grundannahmen der „Neuen Verfassungsgeschichte“, die sich durch die Abwendung von den normativen Quellen konstituiert hatte. Wie Schlesinger ordnet er das frühe Mittelalter in einen germanischen Traditionszusammenhang ein, den er mit Tacitus beginnen lässt, und reduziert jede öffentliche Ordnung auf die Gefolgschaft. Römische Kontinuität wird für das frühe Mittelalter ganz ausgeblendet.

 
2 Der Einfluss der Sozialwissenschaften
 
Seit dem Buch Althoffs hat sich die Erforschung von Verwandtschaft grundlegend gewandelt. Mit einer gewissen Verspätung öffnete sich die deutsche Historiographie den Fragestellungen, die in den Sozialwissenschaften diskutiert wurden und die bereits früher in der französischen und angelsächsischen Mediävistik Eingang gefunden hatten.52 Oexle hat dies als Erneuerung der „historischen Kulturwissenschaft“53 etikettiert. Als Vorreiter ist Michael Mitterauer zu nennen, der als erster deutscher Mediävist umfassend zu Goodys Thesen über „die Entwicklung von Ehe und Familie“54 
Stellung nahm.55 Er ließ sich durch Goody zu interkulturellen Vergleichen sowohl innerhalb Europas als auch in Bezug auf außereuropäische Kulturen inspirieren und kombinierte diesen Ansatz mit einem starken Interesse für Namensgebung, das auf seine frühe Arbeit über die karolingischen Markgrafen zurückging. Auf ein eingehenderes Resümee dieser Diskussionen kann ich hier verzichten, da Bernhard Jussen die Ergebnisse unlängst in einem Forschungsbericht über die Perspektiven der Verwandtschaftsforschung 56 zusammenfasste. Sein Fazit lautet, dass die Verwandtschaft schon früh durch andere soziale Organisationsformen wie Kirche, Gilden, Lehnswesen und Grundherrschaft entlastet worden sei. Jussen resümiert: „Die lateineuropäische Verwandtschaft scheint eine leistungs- und strukturschwache Institution gewesen zu sein.“57
 
Diese Folgerung fügt sich nahtlos in die Tendenz ein, die Janet Carsten unlängst für die Geschichte der Verwandtschaftsforschung innerhalb der Ethnologie nachgezeichnet hat. In ihrem Buch After Kinship58 von 2004 stellt sie fest, dass die einstige Dominanz des Themas der Verwandtschaft in der Ethnologie des 19. und 20. Jahrhunderts unwiederbringlich verlorengegangen sei. Der von Maine und Morgan postulierte Gegensatz von Staat und Verwandtschaft war eng mit einer Auffassung von der Evolution menschlicher Gesellschaft verknüpft, die man unter das Schlagwort „Von der Verwandtschaft zur Familie“ zusammenfassen kann. Große Verwandtschaftsverbände und Abstammungsgemeinschaften seien Zeichen einfacher Gesellschaften, während die Moderne die Kernfamilie als einen Raum der Privatheit von öffentlicher Organisation und staatlicher Zuständigkeit abgegrenzt habe. Dieses, hier zugegebenermaßen vereinfachte Bild ist in der ethnologischen Forschung der letzten fünfzig Jahre vermehrt in die Kritik geraten. Wie die nachfolgenden Beispiele zeigen, haben geradlinige Entwicklungsmodelle einer Pluralisierung des ambivalenten Verwandtschaftsbegriffs und einer differenzierten Sicht des Verhältnisses von archaischen und modernen Gesellschaften Platz gemacht.
 
Einen radikalen Bruch mit der älteren Sozialanthropologie führte das Buch von David Schneider über Kinship in America59 herbei. Für Schneider ist die anthropologische Forschung von europäischen Konstruktionen von Verwandtschaft durchsetzt, 
die eine Einheit von Kategorien vortäuschen, welche in den untersuchten Gesellschaften selbst nicht existierte. Seine Ablehnung der bisherigen Forschung war radikal: 


The kinship-system, like totemism and the matrilineal complex, is a non-subject, since it does not exist in any culture known to man. The whole notion of „a kinship system“ as an isolable structure of sentiments, norms, or categorical distinctions is misleading because it assumes, or seems to assume that the ordering principles of a society are partitionable into natural kinds only adventitiously connected.60

 
Diese Kritik übte großen Einfluss aus, so dass das Thema der Verwandtschaft seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts dauerhaft aus dem Zentrum der angelsächsischen Sozialanthropologie verschwand. Erst in den letzten 15–20 Jahren ist ein neues Interesse an diesem Thema erwacht, das in erster Linie von den Umwälzungen in den westlichen Gesellschaften herrührt. Der Zerfall der Kernfamilie und der monogamen Ehe, das Aufkommen der sogenannten „Patchwork-Familie“, die Trennung von Reproduktion und Familie durch künstliche Fortpflanzung, die Legalisierung homosexueller Ehen: Diese Entwicklungen gaben neuen Stoff für die Diskussion der bisher üblichen Gegenüberstellung von „the West and the Rest“. In ihren wegweisenden Untersuchungen ziehen Marilyn Strathern und Janet Carsten insbesondere die Auffassung in Zweifel, in modernen westlichen Gesellschaften seien Fragen der Verwandtschaft prinzipiell von geringerer Relevanz. Trotzdem plädieren diese Studien nicht für eine Rückkehr zur Dominanz des Themas der Verwandtschaft innerhalb der Ethnologie, sondern sind der kulturalistischen Wende und der damit verbundenen Relativierung von Verwandtschaft als Erklärungsparadigma verpflichtet.61
 
In der französischen Ethnologie ist die Fokussierung auf Verwandtschaft durch die marxistisch inspirierte Kritik in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts untergraben worden.62 Abstammung und Allianz wurden nicht mehr als autonome Leistungsträger der sozialen Integration betrachtet, sondern den Produktionsverhältnissen untergeordnet. Dieser Wandel implizierte, dass die Familie als Einheit der Produktion und Besitzübertragung in das Zentrum gerückt wurde. Aus dieser Perspektive entwickelte Pierre Bourdieu seine Kritik der an Strukturen der Deszendenz und Allianz orientierten Ethnologie. Mit seiner Unterscheidung zwischen offizieller und praktischer Verwandtschaft legte Bourdieu den Schwerpunkt darauf, dass die Normen zwar einerseits offizielle Regeln über das Verhältnis zwischen Verwandten festlegen, dass es aber andererseits in der von ökonomischen Zwängen beherrschten Realität häufig darum geht, diese Regeln spielerisch und manchmal auch manipulativ einzusetzen, um individuellen Interessen zur Durchsetzung zu verhelfen. Bourdieu stellt fest: „Daran 
zu erinnern, dass Verwandtschaftsverhältnisse eine Sache sind, die man macht und aus der man etwas macht, heißt nicht nur, wie die herrschenden Taxonomien glauben machen wollen, eine ,funktionalistische‘ Interpretation durch eine ,strukturalistische‘ ersetzen; es heißt die implizite Theorie der Praxis radikal in Frage stellen, durch die die ethnologische Tradition verleitet wird, Verwandtschaftsverhältnisse nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung zu erfassen, wie Marx sagt, anstatt in Gestalt der Praktiken, die sie produzieren, reproduzieren oder im Hinblick auf notwendig praktische Funktionen nutzen.“63
 
Ebenso von einer marxistischen Perspektive ausgehend polemisierte Maurice Godelier in den letzten Jahren gegen die Vorstellung, es gebe Gesellschaften, die nur auf Familie und Verwandtschaft beruhten: „Nulle société n’a jamais été fondée sur la famille ou la parenté.“64 Für Godelier konstituiert sich eine Gesellschaft nur, wenn die Verwandtschaftsverbände erstens dauerhaft von einem bestimmten Territorium Besitz ergreifen und wenn zweitens kollektive Mythen Platz greifen, die über den Ursprung der Gemeinschaft, über ihren Kontakt zum Göttlichen und über die Verbindung von Territorium und Familienverbänden Auskunft geben. In seinem Hauptwerk Métarmophoses de la parenté schreibt er: 


Die Verwandtschaft erzeugt Verwandtschaft und erzeugt niemals etwas anderes, nämlich politische oder religiöse Beziehungen. Wenn neue Formen der sozialen Organisation, wie Kasten oder Klassen, oder wenn neue Formen der Macht, wie der Staat oder das Reich, auftauchen, sind sie das Produkt der Evolution der politischen und rituellen Beziehungen, die sie ersetzen, und nicht das Produkt der Evolution des Verwandtschaftssystems, die vorausgegangen war. Nicht dass sich das Verwandtschaftssystem nicht wandelt in der Geschichte, aber diejenigen sozialen Kräfte und Widersprüche, die tiefreichende Änderungen der gesamten Gestalt der Gesellschaft hervorrufen, ruhen nicht im Schoß der Verwandtschaft.65

 
Nach Godelier ist Verwandtschaft also eine flexible Sozialform, die als Transmissionsriemen für politische, soziale und ökonomische Prozesse dient.
 
Aus diesem hier nur ansatzweise skizzierten Wandel des Verständnisses von Verwandtschaft innerhalb der Ethnologie hat die Geschichtsschreibung mehrere Konsequenzen gezogen.
 
 
a. Gegen den Mythos vom Bedeutungsverlust
 
Die neuere Historiographie schließt sich der Kritik am bisher üblichen Entwicklungsmodell eines allmählichen Bedeutungsverlusts von Verwandtschaft an.66 Zwei im Jahr 2007 publizierte Sammelbände zur Verwandtschaft in der neuzeitlichen Gesellschaft plädieren dafür, das Modell einer allmählichen Reduzierung der Bedeutung von Verwandtschaft im Europa der Neuzeit zu verabschieden und stattdessen Verwandtschaft als einen in den klassischen Modernisierungstheorien vernachlässigten Faktor zur Geltung zu bringen.67 Wegweisend ist insbesondere der Band Kinship in Europe. In der Einleitung weisen David Sabean und Simon Teuscher jedes geradlinige Entwicklungsmodell zurück, welches die Vielgestaltigkeit von Verwandtschaft nicht ernst nimmt.68 Unterschiedliche Gruppierungen von Verwandten formieren sich, wenn es um die Fehdeführung, um das Totengedächtnis, um die Vererbung von Gütern, um die Weitergabe von Ämtern oder um die Festigung von Allianzen durch Eheschließung geht. Die Verwandtschaft wiederum, die sich in den verschiedenen Praktiken konstituiert, muss nicht identisch sein mit dem Bild, das sich eine Verwandtschaftsgruppe selbst von sich gibt. Selbstverständnis und Organisation können durchaus in einer Spannung zueinander stehen. Als im Ansatz falsch verwerfen Teuscher und Sabean auch den vermeintlichen Gegensatz von Verwandtschaft und Staat.69 In der Zeit um 1500 beobachten sie vielmehr eine verstärkte Betonung von vertikalen Bindungen in der Verwandtschaft, die sie als eine Begleiterscheinung des Staatsbildungsprozesses deuten.70 David Sabean bezeichnet das 19. Jahrhundert als eine „kinship-hot society“71 und streicht die Rolle von Verwandtschaft auf allen Ebenen der Gesellschaft heraus.
 
Am anderen Ende der Entwicklung ist die Bedeutung von Verwandtschaft für die Gesellschaft des frühen Mittelalters deutlich relativiert worden. Es ist besonders das Verdienst von Alexander Murray gezeigt zu haben, dass es keine überzeugenden Belege für eine Clanstruktur oder eine Ordnung in Sippenverbände bei den germanischen Völkern des 5. und 6. Jahrhunderts gibt.72 Murray räumte mit einer Voraussetzung auf, die noch der Memorialforschung von Karl Schmid zugrunde lag, nämlich dass große Sippenverbände charakteristisch für das frühe Mittelalter gewesen 
seien. Dagegen konnte Murray plausibel machen, dass es situativ sehr unterschiedliche Gruppen waren, die bei Erbschafts-, Ehe- und Kompensationsfragen herangezogen wurden.
 
Vor dem Hintergrund dieser Neubewertung des Verhältnisses von Staat und Verwandtschaft erscheint auch die viel diskutierte Schaffung einer Reichsaristokratie durch die Karolinger in einem neuen Licht. In den Fußstapfen von Tellenbach untersuchte Régine Le Jan in ihrer monumentalen Monographie, wie die Karolinger die Integration ihres Großreichs betrieben, indem sie die Expansion der fränkischen Führungsschicht in die Randgebiete förderten und umgekehrt die periphere Aristokratie an der Machtverteilung am Hof teilhaben ließen.73 Die damit einhergehende Einschränkung des Heiratsmarktes führte, wie Constance Bouchard für das Westfrankenreich darlegte, zu einer Öffnung der Aristokratie und zum Aufstieg neuer Adelsschichten. 74 Dies hatte eine schärfere Auseinandersetzung um Eherecht und Ehepolitik zur Folge. Die Prozesse vor Gericht, die daraus hervorgingen, sind zuletzt gründlich diskutiert worden.75 Analog dazu lässt sich die Ausweitung des Inzestverbots im frühen Mittelalter als ein Versuch verstehen, von königlicher und bischöflicher Seite den Einfluss auf den Heiratsmarkt zu intensivieren. Der Verwandtschaft eine Struktur zu geben, scheint dann wichtig zu werden, wenn Herrscher an der Festigung oder Bildung von Großreichen interessiert waren.76 Die Formierung von Verwandtschaft erscheint damit nicht im Widerspruch zur Etablierung überregionaler Machtstrukturen, sondern geradezu als wesentlicher Baustein für eine solche Strategie.

 
b. Pluralisierung von Verwandtschaft
 
Ein weiterer Aspekt der Diskussion in der Ethnologie lenkte die Aufmerksamkeit auf die bereits angesprochene Pluralität von Verwandtschaftskategorien. Insbesondere zwei Themen setzten eine Diskussion über das Konzept der Verwandtschaft in Gang, welches in der bisherigen Forschung allzu oft ohne Reflexion vorausgesetzt wurde: die Mechanismen der Herstellung von künstlicher Verwandtschaft77 sowie die Geschichte der Semantik von „Verwandtschaft“.78
 
 
Die Hinwendung zur Erforschung der Patenschaft war vor allem deshalb ertragreich, weil damit die Aufmerksamkeit auf die Konstruktion von Verwandtschaft gelenkt wurde. Verwandtschaft erscheint damit als ein manipulierbares Beziehungssystem. In die gleiche Richtung weist die variable Semantik der Begriffe für Verwandtschaft wie consanguinitas, affinitas, agnatio, cognatio und propinquitas. Gerhard Lubich analysierte unlängst die Konjunktur dieser Begriffe im frühen Mittelalter und unterstrich ihre unterschiedliche Relevanz für die politische Gruppenbildung. Eine Beistandspflicht sei nicht automatisch mit jedem Verwandtschaftsterminus verbunden worden, vielmehr habe man dafür auf emotional aufgeladene Begriffe wie affinis zurückgegriffen, während andere Termini keine derartigen Implikationen aufgewiesen hätten. Lubich verwarf daher die These, im frühen Mittelalter habe es prinzipiell eine Solidarität zwischen Verwandten gegeben. Um diese Gedankenverbindung aus der Forschung fernzuhalten, plädierte Lubich für den neutralen und weniger durch alltägliche Gebrauchskontexte vorbelasteten Begriff des „Verwandtseins“.79 So schwierig es sein wird, einen neuen Fachbegriff durchzusetzen, der die bisher mit Verwandtschaft verbundenen Assoziationen abstreift, so wichtig erscheint die Problematisierung der vieldeutigen Begrifflichkeit. Wenn die Ab- oder Zunahme der Bedeutung von Verwandtschaft ganz generell behauptet wird, kann sich diese Aussage auf verschiedene Kontexte beziehen und ist daher mehrdeutig.80
 
Für das Frühmittelalter haben die Studien von Stephen White den Konstruktionscharakter von Verwandtschaft und zugleich die Gefahren eines strukturalistischen Ansatzes herausgestrichen. Sein Buch zur Laudatio parentum widmet sich der Urkundenformel, in der die Zustimmung der Verwandten zu einer Schenkung an die Kirche ausgedrückt wird.81 White erkennt in der Auflistung von Verwandten kein System der Verwandtschaft, sondern vielmehr eine Kernfamilie, die sich während eines Lebenszyklus verändert und sich nur in Einzelfällen auf die verwandten Vorbesitzer des geschenkten Landbesitzes erweitert. Im Anschluss an Bourdieu betrachtet White die Verwandtschaft gerade deshalb als eine omnipräsente Sozialform, weil sie flexibel, also strukturschwach war und deshalb den strategischen Einsatz durch die historischen Akteure ermöglichte. Statt fester Strukturen oder soziologischer Modelle streicht er die Sicht des Individuums hervor, das stets vor dem Problem stand, Verwandte zu vereinnahmen und für seine eigenen Interessen zu rekrutieren.
 

 
c. Formbarkeit von Verwandtschaft
 
Eine weitere Folge der Pluralisierung des Verwandtschaftsbegriffs ist die Einordnung von Verwandtschaft in ein komplexes gesellschaftliches Beziehungsnetzwerk. Anstatt der Verwandtschaft ein festes Modell und eine autonome Entwicklung zuzuschreiben, wird in der jüngsten Forschung die Prägung durch dominante Faktoren der sozialen Umwelt hervorgehoben. In Zusammenhang mit dem Aufkommen der geistlichen Verwandtschaft seit dem 6. Jahrhundert schätzt Michael Mitterauer den Einfluss der christlichen Religion sehr hoch ein.82 Die Abstammungsfeindlichkeit des Christentums habe demnach zu einer Geringschätzung der Blutsverwandtschaft und zu einer Verlagerung auf geistliche Verwandtschaft sowie auf die Gemeinschaft der Ehegatten geführt. Einen starken Druck auf die Formierung von Verwandtschaft schreibt Mitterauer ebenfalls der Herrschaftsordnung zu. Auf der Ebene der Grundherrschaft wurden die Rahmenbedingungen für die Stabilität verwandtschaftlicher Gruppenbildung bestimmt.83 Mit einer ähnlichen Zielrichtung hat unlängst Julia Smith eine Geographie der europäischen Verwandtschaftsstrukturen im Frühmittelalter entworfen. Smith unterscheidet eine römisch-rechtliche Zone, in der Verwandte keinen Anspruch auf Unterstützung geltend machen konnten, von einer germanischen Zone mit ausgeprägter Verwandtensolidarität und einer Zone keltischer Clan- strukturen. 84
 
Was die Formbarkeit von Verwandtschaft für die Erforschung des frühen Mittelalters bedeutet, haben die Regionalstudien von Matthew Innes und Hans J. Hummer unter Beweis gestellt.85 Demnach ist Verwandtschaft nicht eine Institution, die Leistungen erbringen soll, sondern eine Ressource, auf die die Akteure zurückgriffen und die in ihrer sich wandelnden Struktur die Veränderungen des Verhältnisses von Zentrum und Peripherie im Frankenreich abbildet. Beide Historiker messen der Struktur und der Veränderung von Verwandtschaft hohe Bedeutung bei, da in den frühmittelalterlichen Gemeinwesen der Landbesitz die primäre Ressource politischer Macht gewesen sei und dieser in der Regel durch Vererbung in der Verwandtschaft oder durch Schenkung an eine kirchliche Institution weitergegeben worden sei. Innes und Hummer diskutieren eingehend die Mechanismen der Zentrale, über die Bildung einer 
Reichskirche auf die Weitergabe des Landbesitzes Einfluss auszuüben, sowie die Mechanismen in der Region, über Anbindung an Klöster der aristokratischen Dominanz einer Familie Dauerhaftigkeit zu verleihen. Hummer folgert daraus: 


In the early medieval period the acquisition of family power, and the family patterns that are believed to focus or diffuse that power, cannot be treated as autonomous processes, separate and distinct from the fate of ecclesiastical institutions […] because institutional mechanisms regulated long-term patterns in kinship and power.86

 
Damit sind einige wichtige, aber keineswegs alle Verschiebungen in der Diskussion der letzten Jahre benannt. Ein vollständiges Panorama hätte noch auf die reichen Forschungserträge zur Rolle von Frauen bei der Weitergabe von Besitz, Tradition und sozialer Stellung eingehen müssen.87 Welche Resultate zudem der Aufbruch in der Archäogenetik durch die Erforschung historischer DNA für das Thema der Verwandtschaft erbringen wird, muss zum jetzigen Zeitpunkt noch offengelassen werden.88 Andere Bereiche, wie die Untersuchung der Rechtsquellen sowie des namenkundlichen Materials,89 sind in den Überblicksdarstellungen der letzten Zeit weniger im Zentrum gestanden. Trotz vieler kontroverser Stellungnahmen und fortwährender Debatten lassen sich vielleicht drei Punkte festhalten, die nach gegenwärtigem Stand der Forschung nicht mehr zweifelhaft sind: 


 
	Die Verwandtschaft war in dem Zeitraum von 300–1000 prinzipiell bilateral, d. h. kognatisch. Die verwandten Personen änderten sich folglich mit jeder Generation, und jedes Individuum hatte einen individuellen Verwandtenkreis.
 
	Die Kernfamilie – und nicht die Sippe – war im frühen Mittelalter der primäre Bezugspunkt. Die weitere Verwandtschaft wurde immer nur situativ und punktuell einbezogen, ohne dass es dafür feste Regeln gegeben hätte.
 
	Verwandtschaft war im Vergleich zu anderen Sozialformen wie Patronage, Freundschaft und Koresidenz nicht besonders privilegiert, sondern vielmehr durch ihre Bilateralität flexibel und dynamisch einsetzbar.

 


 
3 Fazit
 
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass sich die Erforschung von Verwandtschaft im frühen Mittelalter seit dem Buch von Gerd Althoff entscheidend veränderte. Auf der Grundlage des Austausches mit den Sozialwissenschaften und mit der internationalen Mittelalterforschung erscheint eine neue Synthese dringend geboten. Das Ziel des vorliegenden Bandes ist bescheidener. Er soll das Verhältnis von Verwandtschaft, Name und sozialer Ordnung in das Zentrum stellen und für eine ganzheitliche Sicht auf das Phänomen der Verwandtschaft im frühen Mittelalter werben. Denn das Urteil von Bernhard Jussen über Verwandtschaft als „leistungs- und strukturschwache Institution“ sollte keinesfalls zur Folge haben, dieser Sozialform weniger Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Wenn damit die Abkehr vom Optimismus gemeint ist, welcher die genealogisch-besitzgeschichtliche Adelsforschung und die Anfänge der Memorialforschung inspiriert hatte, so ist dem wenig entgegenzusetzen. Die bisherige Forschung hat uns gelehrt, dass weder die Normtexte noch die Urkunden oder die Memorialquellen die Struktur der Verwandtschaft „unmittelbar sichtbar“ machen. Verwandtschaft verliert damit seinen Status als Passepartout für jene Fragen, die mangels Quellen von einem dichten ‚Schleier‘ umhüllt sind und dem Frühmittelalterhistoriker deshalb rätselhaft bleiben. Dies macht das Verständnis der Zusammenhänge zwar komplexer, aber dafür umso interessanter. Verwandtschaft scheint nämlich gerade deshalb besonders oft zum Objekt von Politik und Gesetzgebung gemacht worden zu sein, weil sie formbar war und deshalb für unterschiedliche ‚Leistungen‘ in den Dienst genommen werden konnte. Die Entdifferenzierung des frühen Mittelalters, also die Tatsache, dass Recht, Markt und politische Organe gegenüber der antiken Welt an Autonomie verloren, lässt demnach nicht die Verwandtschaft als Konkurrenzinstitution hervortreten. Vielmehr werden wir deshalb häufiger mit der Rolle von Verwandtschaft in den Quellen konfrontiert, weil die gesellschaftliche Komplexität insgesamt abgenommen hat und daher der Bedarf an sozialer Integration zurückgegangen ist. Die Leitfrage nach dem Verhältnis von sozialer Ordnung, Name und Verwandtschaft kann sich meines Erachtens als fruchtbar erweisen, wenn Verwandtschaft nicht als Institution, sondern als Ressource für individuelle Strategien und als Transmissionsriemen für politische und soziale Prozesse betrachtet wird.
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Wolfgang Haubrichs
 
Typen der anthroponymischen Indikation von Verwandtschaft bei den ‚germanischen‘gentes: Traditionen – Innovationen – Differenzen
 
Dass der Name, anscheinend etwas Äußerliches, von außen Gegebenes, dennoch bis in unsere Zeiten mit der Identität einer Person zusammenhängt, kann jeder für sich leicht testen. Wer Spott mit unserem Namen treibt, kann nicht auf unseren Beifall hoffen,90 sowenig wie der Langobarde *Ar-gaid es beifällig aufnahm, dass ein konkurrierender militärischer Führer seinen Namen durch falsche Abtrennung der Namenelemente als *arga- ‚feig‘91 plus *haidu- ‚Art und Weise, Wesen, Erscheinung‘92 (also im Sinne von Arg-(h)aid ‚böses Wesen‘) mit dem schon um 648 im ‚Edictus Rothari‘, dem langobardischen Gesetzbuch, als tödliche Beleidigung gekennzeichneten Wort arga93 in Verbindung brachte, worauf sich der so Gescholtene, um seinen Mut zu beweisen, mit einem Angriff auf eine slawische Bergfestung zu einem tödlichen Himmelfahrtskommando hinreißen ließ.94 Umgekehrt sah Venantius Fortunatus im Namen des merowingischen Königs Chilperik (561–584) < *Helpe-rīk, indem er – sprachlich völlig korrekt – die Bestandteile seines Namens als germ. *help-a ‚helfen‘95 und *rīkja ‚mächtig‘, 96 also quasi im Sinne von ‚hilfreich‘ deutete, ein Vorzeichen seiner Taten als adiutor fortis, als „starker Helfer“ der Seinen.97
 
Solche praesagia oder veriloquia nominis waren weit verbreitet in der früh- und hochmittelalterlichen Adelskultur:98 König Gunthram von Burgund hebt Chlothar II. (a. 591) aus der Taufe, indem er während des Aktes das veriloquium nominis des wohlbedacht gewählten merowingischen Traditionsnamens beschwört: „Es gedeihe der 
Knabe und mache einst wahr, was sein Name besagt: auch blühe er in solcher Fülle der Macht, wie einst der, dessen Namen er erhalten hat“. Der Name Chlotharius < *Hludo-harjaz bedeutet ‚berühmter Krieger‘ und bezieht sich rück auf den mächtigen Chlodwig-Sohn Chlothar I. (511–561), den Großvater des Täuflings, so dass hier sowohl die Bedeutung des Namens als auch die Nachbenennung, der Sinn der imitatio des Ahnen hervorgehoben wird.99 Der langobardische König Kuni-pert ‚in der Sippe berühmt‘ (688–700) ändert seinen Namen selbst bedeutsam in Cuninc-pert ‚als König berühmt‘ 100 und benennt dementsprechend auch seine Tochter als Cuninc-perga.101 Kaiser Ludwig der Fromme (814–840), nachbenannt nach einem berühmten Merowingerkönig wie sein früh verstorbener Bruder Lothar und (neben dem Sohn Ludwig dem Deutschen) sein gleichnamiger Sohn Lothar I. und sein Enkel Lothar II., dem Namen nach also wie einstmals Chlod-wig (romanisierte Namenform) ein *Hludo-wīgaz, ein ‚berühmter Krieger‘, wird von seinem Geschichtsschreiber und Panegyriker Ermoldus Nigellus richtig nach den Elementen fama ‚Ruhm‘ (zu germ. *hluda- ‚laut, berühmt‘) und Mars (zu germ. wīga ‚Kampf, Krieg‘) gedeutet.102 Wieder in einem Akt bedeutsamer Nachbenennung wird König Ludwig das Kind (900–911), Sohn des Arnulf, explizit nach seinem Großvater Ludwig dem Deutschen benannt, dies zugleich in bewusster memoria.103 Noch Notker Balbulus, dem Verfasser der auf Karl den Großen bezogenen ‚Gesta Karoli‘, erscheint der in den Awarenkriegen kämpfende alemannische Riesenkrieger Eishere < *Agis-hari, da sein Name aus den Namenelementen *agi(s)-, got. agis, ahd. egī, mhd. eise ‚Schrecken‘ und *harja-, ahd. hari, heri ‚Heer‘ besteht,104 in angemessener, seine militärischen Schwabentaten kennzeichnender kriegerischer Deutung als terribilis exercitus.105
 
Die christliche Gesellschaft hat die Vergabe des Namens im Laufe des frühen und hohen Mittelalters allmählich sakralisiert, indem sie einen immer engeren Zusammenhang zu Taufe und jüdischer Namengebungspraxis nach biblischem Vorbild herstellte. Man muss sich nur die Darstellung der Geburt des Johannes (Baptista), Sohnes der Elisabeth und des Zacharias (Luk. I, v. 57f.) in der altsächsischen, um 840/50 entstandenen Evangelienharmonie des ‚Heliand‘ (v. 198–239) und im poetischen, in fränkischer Sprache geschriebenen ‚Liber evangeliorum‘ (I, 9) des Otfrid von Weißenburg (863/72) vergegenwärtigen, um zu ermessen, welche Revolution diese Sakralisierung potentiell bedeutete. Die Verwandten der Zacharias-Sippe müssen nach heftigem Widerstand, 
in den Volksepen noch über die biblische Vorlage hinaus gesteigert, auf ihre Mitsprache bei der Auswahl des Namens verzichten und das der Mutter in einer Vision offenbarte, bedeutungsvolle, aber in der Sippe unerhörte nomen, nämlich Johannes (‚Gott hat sich erbarmt‘) akzeptieren.106 So weit – in christlicher Semantisierung – hat die Sakralisierung der Namengebung im frühen Mittelalter nur teilweise bei den romanischen, oft als Heilsname auftretenden Personennamen (Donatus, Deodatus, Desiderius, Desiderata, Christinus etc.) und recht selten bei den germanischen Namen (etwa *Gode-thewaz ‚Gottesdiener‘ bzw. Godes-scalc ‚servus Dei‘) geführt.107 Erst eine spätere, hochmittelalterliche Phase bringt den Durchbruch christlicher Namengebung, vor allem mit den Bibel- und Heiligen-Namen wie Johannes, Jacobus, Martinus und Margaretha, Elisabeth, Katharina etc.108
 
Aber auch in unserer Gesellschaft sind Namen, insbesondere Vornamen (wie schon in der protestantischen Reformationsgesellschaft mit ihren Gottlieb, Traugott, Gotthelf, Fürchtegott usw.), nicht bedeutungsleer: Vornamen können die Traditionalität einer Familie spiegeln,109 sie imitieren mit Kevin Filmhelden, mit Naomi Top-Models, mit dem Namen der ‚Indianer-Prinzessin‘ Pocahontas zumindest Exotik. Selbst scheinbar ganz formale Spiele mit Initialen wie bei John W. Miller oder Ordnungszahlen wie bei John D(avison) Rockefeller the Third wollen soziale Geltung imitieren und reklamieren oder adelsgleiche genealogische Extensionen postulieren. Wer auf einen internationalen Namenkongress geht, kann dort von Namensystemen hören, von denen er sich nicht einmal hätte träumen lassen, wie von einem indonesischen, in dem die Namen zum Teil Akronyme bzw. Anagramme sind, zustande gekommen durch die Aneinanderreihung von zwei bis drei Individualnamen (keine Familiennamen), die wichtige und prestigeträchtige Begriffe mit Bestandteilen der Elternnamen verbinden. 110 Z.B. ist bei den auf Sumatra lebenden Minangkabau Dina Meliariska Mirinda die Tochter von Lelly und Asrial. In Dina begegnet das arabische Lehnwort für ‚Religion, Glaube‘, während Meliariska „in freier Kombination aus den Namen der Eltern Lelly und Asrial gebildet“ wurde. „In Mirinda tritt dagegen wieder die individuell biographische, kombiniert mit der überindividuell-kulturbezogenen Ebene hervor, setzt er sich doch zusammen aus Minangkabau“, dem Ethnonym, und „Samarinda, einem Ort in Kalimantan, dem indonesischen Teil von Borneo“, wo die Tochter geboren wurde. Das System ins Lateinische übersetzt, könnte man also einen Namen bilden wie Fides Bauju Fratetia, Tochter des Franken Baudomeres und der Julia, geboren in Lutetia (Paris), woran sich Etymologen einige Zähne ausbeißen würden, die aber für 
den Wissenden das Geheimnis des Glaubens und der Abstammung in sich tragen würde.
 
Namen, Namengebung und Namensysteme sind kulturelle Ereignisse und Institutionen. Im Heldenepos der turkstämmigen Oghusen ‚Kitab Dede Korkut‘ werden die Namen von den Älteren gegeben und es heißt: „In jener Zeit [quasi im heroic age] bekam ein Junge keinen Namen, ehe er einen Kopf abgeschlagen und Blut vergossen hatte“.111 Im christlichen Biafra (Nigeria) etwa erhält ein Knabe bei der Taufe einen sprechenden Namen wie Ifeanyichukwu (‚Nichts ist unmöglich für Gott‘),112 womit er hebräischen Namen wie Johannes oder Michael (‚Wer ist wie Gott?‘) und ihren spätantiken Äquivalenten wie Quodvultdeus, Sperandeo, Talesperiam (‚So hoffen wir‘) gleicht.113 Solche Namen sind wirklich mit William F.H. Nicolaisen als das „öffentliche Gesicht privater Personen“ zu betrachten.114 Über den Hintergrund eines westfälischen Standesbeamten namens Hermenegild Krautwurst wird man freilich noch heute stutzig werden.115
 
Der französische Ethnologe Bernard Saladin d’Anglure bezeichnet den Namen des Menschen zu Recht als „fait social total“ (im Sinne von Émile Durkheim).116 Soziologen wie Gabriele vom Bruck und Barbara Bodenhorn betreiben inzwischen eine „anthropology of naming“.117
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Personennamen besitzen eine semiotische Ikonizität und sie besitzen Funktionen. Zum Beispiel bilden die germanischen Personennamen (PN) Gender ab, einmal durch die Verwendung grammatisch maskuliner oder femininer Endglieder, zum andern durch die Movierung (grammatische Transformation) von maskulinen in feminine Elemente.118
 
So sind in westgermanischen, die Sprachgemeinschaften der Angelsachsen, Friesen, Sachsen, Franken, Thüringer, Alemannen, Baiern, Langobarden etc. umfassenden Namensystemen einige feminine Substantive als Endelemente oder Zweitglieder von Frauennamen überaus beliebt, die in ihrer Langform morphologisch und semantisch wie germanische oder deutsche und englische Komposita (All-macht, Dampfkraft, eigen-mächtig, free-dom, air-craft, steam-ship usw.) funktionieren: 


 
	(1) *-hildi/*hildjō ‚Kampf ‘ (etwa Ger-hild)119
 
	(2) *-gunpi/*-gunpjō ‚Streit‘ (etwa Kuni-gund)120
 
	(3) *-prūdi ‚Kraft‘ (etwa Ger-trud)121
 
	(4) *-berga- < germ. *bergō ‚Schutz, Berge‘ (etwa Kuni-berga)122

 
Ohne weiteres verwendbar waren auch feminine Formen von Adjektiven, mit – gegenüber maskulinen PN – ursprünglich oft speziellem semantischem Gehalt: 


 
	(5) *-flēda- > ahd. flād ‚sauber, hübsch‘ (z. B. Schwester Chlodwigs Albo-fledis)123
 
	(6) *-frīda- ‚schön‘ (z. B. Amala-frīda)124
 
	(7) *-niwja < *neuja- ‚jung, neu‘ (z. B. Adal-niuwa)125
 
	(8) *-lenpa > ahd. -lindi ‚mild, sanft‘ (z. B. in der bairischen Dynastie Theodo-linda)126

 
 
In anderen, auch früh schon häufigen Fällen wurden grammatisch ursprünglich maskuline Endglieder in feminine grammatische Formen überführt, eben ‚moviert‘: 


 
	(9) m. Adal-berht > f. *-berhta ‚die Glänzende‘127
 
	(10) m. Hild-rād/t > f. *-rāda ‚Rat‘ (vgl. auch Theodo-rata in der bairischen Dynastie der Langobarden)128

 
Wir dürfen also bei den femininen PN der germanischen Sprachwelt von einem gewollten Gleichlauf zwischen Gender und grammatischer Form sprechen.
 
Überhaupt muss man, um die germanischen Namensysteme zu verstehen, die Bauformen germanischer PN verstehen, die grundsätzlich für Männer- und Frauennamen gelten.129 Man kann (in einer für unsere Zwecke ausreichenden Differenzierung) folgende Typen unterscheiden: 


 
	a) zweistämmige (bithematische), also aus zwei lexikalischen Elementen zusammengesetzte PN (auch ‚Vollnamen‘ genannt), die morphologisch den Komposita gleichen, z. B.:
 
	(11) Hildi-brand < *hildjō, *hildi- ‚Kampf‘ + *-branda- ‚(flammende, brennende) Klinge, Schwert‘,130 was einen sprechenden Namen mit der Bedeutung ‚Kampf-Schwert‘ ergibt
 
	b) einstämmige (monothematische), also aus einem lexikalischen Element mit Hilfe eines Suffixes abgeleitete PN (auch ‚Kurznamen‘ genannt), die morphologisch unseren Ableitungen, z.
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